
Stadt Neumünster Neumünster, 4. Januar 2018
Der Oberbürgermeister 
Zentrale Verwaltung und Personal  
- Abt. Zentrale Verwaltung - 
 
 
 
  AZ: - 10.1 - Klaus-Dieter Bülck 
 
 
 

Mitteilung-Nr.:  0522/2013/MV 
=========================== 

 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 30.01.2018 Ö Kenntnisnahme 
 
 
 
Betreff: 

 
Gutachterausschuss zur Ermittlung 
von Grundstückswerten in der Stadt 
Neumünster 
 

 
 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
 
 
Die Amtszeit für die Tätigkeit in dem „Gutachterausschuss für Grundstückswerte“ läuft im 
Monat März des Jahres 2018 aus. Es scheiden zwei Mitglieder mit Ablauf der Amtszeit 
aus. Derzeit erfolgt keine Nachbesetzung. Eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern für den 
Gutachterausschuss ist nicht vorgeschrieben. 
 
Es ist vorgesehen, die verbleibenden Gutachter im Sinne der Kontinuität der Ausschuss-
arbeit erneut für vier Jahre zu bestellen. Deren Einverständnis wurde bereits eingeholt. 
 
Nach der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermitt-
lung von Grundstückswerten (Gutachterausschussverordnung – GAVO) vom 16. Juli 2014 
erfolgt die Bestellung durch den Unterzeichner. 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 
Oberbürgermeister 
 
 
Anlagen:  
Aufstellung der ehrenamtlichen Gutachter 


